
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/5/14 96/07/0216
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1997

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §130 litd;

WRG 1959 §138 Abs1;

WRG 1959 §138 Abs2;

WRG 1959 §72 Abs1;

WRG 1959 §99 Abs1 litl;

Rechtssatz

Zur Erlassung eines Bescheides, mit dem die Duldung von Erkundungsschürfen zur Feststellung von Ausmaß und

Zusammensetzung von Hausmüllablagerungen angeordnet wird (§ 72 Abs 1 WRG) ist der Landeshauptmann

zuständig; dies sowohl aus dem Grunde der Annexzuständigkeit zur Erlassung wasserpolizeilicher Aufträge gemäß §

138 Abs 1 und § 138 Abs 2 WRG als auch im Rahmen der Zuständigkeit zur Gewässeraufsicht im Grunde des § 131 Abs

1 WRG (§ 130 lit d WRG) iVm § 99 Abs 1 lit l.
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